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2.  Infrastrukturen der Engagementförderung nach-
haltig fördern

Die Unterstützung und Weiterentwicklung des En-
gagements in Deutschland braucht verlässliche In-
frastrukturen. Die Infrastrukturförderung muss so 
gestaltet werden, dass sie allen engagierten und inter-
essierten Bürgerinnen und Bürgern angemessene Be-
dingungen bietet, Engagementmöglichkeiten eröffnen 
hilft und die Vereine, Initiativen, Organisationen usw. 
darin unterstützt, die Zusammenarbeit mit Freiwilligen 
weiter zu entwickeln. Dafür sind notwendig:

●   Eine verlässliche Förderung der Infrastrukturein-
richtungen: Sie soll in besonderem Maße auch 
die Individuen und Gruppen im Blick haben, die 
sich derzeit überwiegend noch nicht zivilgesell-
schaftlich engagieren. Daher ist etwa ein beson-
deres Augenmerk darauf zu richten, wie eine För-
derung von Migrantenorganisationen als Träger 
von bürgerschaftlichem Engagement verbessert 
werden kann.

●   Eine verlässliche, transparente und nachhaltige 
Förderung der Trägerstrukturen und der Infrastruk-
tureinrichtungen, die bürgerschaftliches Engage-
ment in seiner bunten Vielfalt sicherstellen.

●   Verlässliche Förderung überregionaler Koordina-
tionsstrukturen des bürgerschaftlichen Engage-
ments: Auf Bundesebene betrifft dies neben dem 
BBE auch die Bundeskoordinationen spezieller 
Einrichtungen der Engagementförderung wie Frei-
willigenagenturen und -zentren, Seniorenbüros 
oder Selbsthilfekontaktstellen, aber auch regionale 
und landesweite Netzwerke der Engagementför-
derung sowie Vereine und Verbände und ihre Zu-
sammenschlüsse als wichtige Trägerstrukturen des 
Engagements.

Für eine nachhaltige Infrastrukturförderung bedarf es 
einer stärkeren Abstimmung aller mit Engagementför-
derung befassten Ressorts innerhalb der Bundesre-
gierung sowie einer stärkeren Abstimmung zwischen 
Bund, Ländern und Kommunen.

3.  Förderung innovativer Engagementfelder und 
Engagementformen 

Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen 
wächst der förderpolitische Bedarf vor allem in sol-
chen Engagementfeldern, die vor besonderen Her-
ausforderungen stehen. Das bürgerschaftliche En-
gagement verändert sich mit den gesellschaftlichen 

Herausforderungen, auf die es reagiert. Aufgabe der 
Engagementförderung ist es daher auch, neben 
einer nachhaltigen Förderung von Infrastruktur in-
novative modellhafte Formen des Engagements im 
Zusammenwirken mit allen relevanten Akteuren zu 
entwickeln.

Zu den Bereichen, in denen Förderungen geboten 
sind, gehören:

●   Bürgerschaftliches Engagement als Bestandteil 
von Bildung: In den Bildungseinrichtungen sollten 
Ziele und Inhalte des bürgerschaftlichen Engage-
ments künftig in den Curricula von Schulen und 
Hochschulen stärker berücksichtigt werden.

●     Eine Verbesserung der „Work-Life-Balance“: Die 
Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit, Familienarbeit 
und bürgerschaftlichem Engagement sollte für die 
Zukunft sichergestellt werden. So dürfen etwa die 
zeitlichen Anforderungen an junge Menschen in 
Schule und Hochschule durch eine Verkürzung der 
Schulzeiten oder eine Verdichtung der Hochschul-
zeiten deren Engagement nicht gefährden.

●   Weiterentwicklung der Anerkennungskultur: Die 
Formen der Anerkennung von bürgerschaftlichem 
Engagement müssen innovativ fortentwickelt wer-
den: So sollten etwa Nachweise über im Engage-
ment erworbene Kompetenzen fl ächendeckend 
eingeführt werden, für Menschen in Arbeitslosigkeit 
das Engagement als Ort der Kompetenzgewinnung 
anerkannt werden; sollte in Absprache von Bund, 
Ländern und Kommunen die fl ächendeckende 
Einführung von Ehrenamtscards geprüft werden; 
sollten sich die Engagierten in Einrichtungen und 
in den Trägerstrukturen des Engagements auf gute 
Rahmenbedingungen und professionelles Freiwilli-
genmanagement verlassen können und sollten die 
Medien dem bürgerschaftlichen Engagement mehr 
Aufmerksamkeit widmen.

●   Verstärkung der Partizipation auf kommunaler 
Ebene: Auf kommunaler Ebene sind Selbstorga-
nisation, Kooperation und Beteiligung von Bürger/
innengruppen in Modellprojekten des Bundes, die 
Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge er-
gänzen, intensiv zu erproben.

●   Bürgerschaftliches Engagement für den Prozess 
der Integration unterstützen: Unterstützt werden 
sollten Einrichtungen und Organisationen mit of-
fenen interkulturellen Angeboten, dabei ist eine 
gleichberechtigte und spezifi sche Förderung von 
Migrantenorganisationen erforderlich.
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●   Fortentwicklung der Freiwilligendienste als beson-
dere Form des bürgerschaftlichen Engagements: 
Freiwilligendienste können in vielen neuen Enga-
gementbereichen und für viele gesellschaftliche 
Bedarfssituationen wichtige Impulse setzen. Frei-
willigendienste sollen als Engagement-Angebote 
vor allem auch für Jugendliche und für Menschen 
nach der Erwerbsphase fortentwickelt werden, so-
wohl die Anzahl der Teilnehmer/innen wie die Breite 
der Einsatzfelder betreffend. Dabei sollten verbes-
serte Teilnahmechancen für benachteiligte Jugend-
liche und Erwachsene eröffnet wie auch Menschen 
mit Migrationshintergrund in verstärktem Maße in 
Freiwilligendiensten integriert werden. Für den er-
forderlichen Ausbau der Freiwilligendienste müs-
sen mehr Mittel durch Bund und Länder bereitge-
stellt werden.

4.  Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen

Bürgerschaftliches Engagement braucht gute Rah-
menbedingungen. Bund, Länder und Kommunen 
haben in den vergangenen Jahren wichtige Schritte 
zur Verbesserung dieser Rahmenbedingungen unter-
nommen (z.B. Unfall- und Haftpfl ichtschutz, Reform 
des Gemeinnützigkeitsrechts, Förderung des Enga-
gements in der Pfl ege). Allerdings ist nicht alles Not-
wendige erreicht. Weitere Verbesserungen der Rah-
menbedingungen sind nötig. Dazu zählen:

●   Klarstellung des Freiwilligenstatus: Mit der Klarstel-
lung soll ein Überblick über die rechtliche Situation 
von Engagierten gegeben werden, indem die zen-
tralen rechtlichen Regelungen zusammengefasst 
werden. So kann informiert werden über die Beson-
derheit des bürgerschaftlichen Engagements gegen-
über der Erwerbsarbeit, der Familienarbeit u.a.

●   Defi nition eines Freiwilligendienststatus (auch in 
Europa): Es soll ein Klarstellung erfolgen, der die 
Jugendfreiwilligendienste und die Freiwilligen-
dienste aller Generationen als besondere Form des 
bürgerschaftlichen Engagements und als Bildungs-
maßnahme klar von Erwerbsarbeit unterscheidet 
und eine Umsatzsteuerpfl icht der Träger und Ein-
richtungen ausschließt.

●   Gemeinnützigkeit für bürgerschaftliches Engage-
ment.Erforderlich ist die wirksame praktische Um-
setzung der Anerkennung einer Förderung des bür-
gerschaftlichen Engagements als gemeinnützigem 
Zweck nach § 52 AO gemäß des Beschlusses des 
Bundesgesetzgebers Ende 2007.

●   Anpassung des Zuwendungsrechts an die Erfor-
dernisse des bürgerschaftlichen Engagements: Mit 
einer Reform des Zuwendungsrechts soll die An-
passung an die besonderen Bedingungen und An-
forderungen der Organisationen im Dritten Sektor 
erfolgen.

●   Langfristige Infrastrukturprogramme: Erforderlich 
ist die Entwicklung geeigneter rechtlicher Rahmen-
bedingungen, um die Infrastruktureinrichtungen für 
bürgerschaftliches Engagement über eine Projekt-
förderung hinaus nachhaltig fördern zu können. 

Das BBE hofft, dass seine Anregungen von den politi-
schen Entscheidungsträgern aufgegriffen werden und 
ist bereit an deren Umsetzung mitzuwirken. Nur im 
Zusammenwirken aller Beteiligten kann es gelingen, 
das bürgerschaftliche Engagement und eine lebendi-
ge Demokratie nachhaltig zu stärken.

Der BBE-Koordinierungsausschuss im Mai 2009

Der BBE-Koordinierungsausschuss ist nach der BBE-
Mitgliederversammlung das zweithöchste Gremium 
des BBE. In ihm sind 40 Mitgliedsorganisationen aus 
Bürgergesellschaft/ Bund, Länder und Kommunen 
sowie aus dem Sektor Wirtschaft/Arbeitsleben vertre-
ten.

Dieses Papier des BBE-Koordinierungsausschusses 
wird mit Bezug auf § 12 Absatz 4 der BBE-Statuten 
vom Deutschen Bundesjugendring nicht mitgetragen.
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